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Wortlaut der Versicherungspolice für 

VERANSTALTER UND IHRE 
TEILNEHMENDEN AUSSTELLER 

 
 

 
Nachdem der Versicherte und/oder ein teilnehmender Aussteller dem Versicherer einen Vorschlag unterbreitet hat, auf den sich dieser bei der 
Festlegung der Bedingungen gestützt hat, und nachdem er die Prämie gezahlt oder sich zur Zahlung bereit erklärt hat, wird der Versicherer den 
Versicherten und/oder einen teilnehmenden Aussteller gemäß den Bedingungen, Ausschlüssen, Bestimmungen und Beschränkungen, die hierin 
enthalten sind und auf die hierin verwiesen wird, in Bezug auf Verluste entschädigen, die während des Versicherungszeitraums auftreten. 
 

Dieser Wortlaut und seine Nachträge, Zertifikate und Anhänge, sind zusammen als ein Dokument zu lesen, und jedes Wort oder jeder Ausdruck, dem 
in irgendeinem Teil dieses Wortlauts eine besondere Bedeutung gegeben wurde, hat dieselbe Bedeutung, wo immer er auch erscheint.  
 

Bitte lesen Sie den vollständigen Wortlaut, um sicherzustellen, dass er Ihren Anforderungen entspricht. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 Seite 2 von 12 CS German - Exhibitor Wording V2 080124 

 

 
Einleitung 
Fettgedruckte Wörter sind definierte Begriffe in der Police. Bitte lesen Sie den Abschnitt Definitionen, um die Bedeutung dieser Begriffe zu 
erfahren. 
 

Wie funktioniert die Ausstellerpolice für Aussteller, die die Teilnahmegebühr zahlen - 
Als Gegenleistung für die von Ihnen gezahlte Teilnahmegebühr gewähren die Versicherer während des Versicherungszeitraums den im 
Versicherungsschein des Veranstalters der Ausstellungen aufgeführten Versicherungsschutz, der Ihnen im Versicherungsnachweis mitgeteilt 
wird. Die Veranstalter der Ausstellung bleiben Versicherungsnehmer, lassen aber die beteiligten Aussteller an ihrer Versicherung teilhaben. 
Sobald die Teilnahmegebühr bezahlt ist, beginnt der Versicherungsschutz für die Aussteller-Kosten bei Stornierung. Der Versicherungsschutz 
für das Aussteller-Eigentum beginnt, sobald sich Ihre Gegenstände auf dem Weg zum Veranstaltungsort befinden, und endet, sobald die 
Gegenstände wieder in Ihren Geschäftsräumen/Lagern sind. Der Haftungsteil beginnt während des Aufbaus und endet mit dem Abbau der 
Ausstellung.  

 
Vertragsparteien dieser Vereinbarung 
Diese Police gilt zwischen Ihnen, den teilnehmenden Ausstellern und den Versicherern, wie im Versicherungsschein angegeben. Das 
vorliegende Dokument bildet zusammen mit dem Anhang und allen beigefügten Nachträgen die Police, in der diese Versicherung geregelt ist. Es 
handelt sich um einen rechtsgültigen Vertrag, lesen Sie ihn also bitte sorgfältig durch. 
 

 
Ihre Police 
In jedem Versicherungsabschnitt sind der Umfang des Hauptversicherungsschutzes und die Umstände angegeben, unter denen die Haftung des 
Versicherers Ihnen gegenüber eingeschränkt oder ausgeschlossen werden kann. Darüber hinaus enthält jeder Abschnitt weitere Bedingungen, 

die für den jeweiligen Abschnitt relevant sind. 

 
Zusatzklauseln enthalten Bestimmungen, Bedingungen, Ausschlüsse oder Einschränkungen, die für mehr als einen versicherten Abschnitt gelten 
können. 
 
Die folgenden allgemeinen Bedingungen gelten für alle Abschnitte, Klauseln und Vermerke: 
 

• Was nicht abgedeckt ist; 
• Allgemeine Bestimmungen;  
• Beschwerdeverfahren; und 
• Verfahren zur Geltendmachung von Ansprüchen. 

 

 
Versicherungsdauer und Prämie 
Die Versicherer gewähren die in dieser Police und dem Versicherungsschein beschriebene Versicherung für die Dauer der Versicherung, solange 
Sie die Prämie(n) und sonstigen Gebühren an die Versicherer oder Ihren Vermittler zahlen und die Versicherer oder der Vermittler die Prämie(n) 
und sonstigen Gebühren innerhalb der Bedingungen Ihrer Rechnung akzeptieren. Für diesen Vertrag gelten neben der Prämie auch Steuern und 
andere Gebühren. 
 
Wird eine Prämie (einschließlich einer Prämienrate) nicht innerhalb der in der Rechnung genannten Fristen an den Versicherer oder Ihren 
Vermittler gezahlt und von diesem akzeptiert, kann der Versicherer die Police kündigen und Sie haben keinen Versicherungsschutz mehr. 
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Beschwerdeverfahren: 

Wir bei InEvexco Ltd sind stolz auf unseren guten Ruf für hohe Qualität und hervorragenden Service. Sollte unser Service in irgendeinem Fall hinter 
Ihren Erwartungen zurückbleiben, kontaktieren Sie uns bitte: 
Complaints Officer 
Suite 184 
80 Churchill Square Business Centre 
Kings Hill 
West Malling 
Kent  
ME19 4YU 
Tel.:  01732 757616 
 
Sie erhalten eine Bestätigung der Angelegenheit zusammen mit einer Kopie unseres Beschwerdeverfahrens. Wir werden uns dann bemühen, die 
Angelegenheit zu untersuchen und so schnell wie möglich eine Lösung zu finden, und Sie über unsere Fortschritte informieren.  

 
Wenn Ihre Beschwerde diese Police oder die Bearbeitung eines Schadensfalls betrifft, wenden Sie sich bitte an:  
Beazley Furlonge Ltd 
Plantation Place South 
60 Great Tower Street 
London EC3R 5AD 
Tel.:   020 7667 0623 
Fax:   020 7674 7100 
E-Mail:   beazley.complaints@beazley.com  
 
Sollten Sie mit der Antwort auf Ihre Beschwerde unzufrieden sein und Ihre Beschwerde weiterverfolgen wollen, können Sie sich an das 
Beschwerdeteam von Lloyd's wenden. 
Die Adresse lautet: 
Complaints 
Fidentia House 
Walter Burke Way 
Chatham Maritime 
Chatham 
Kent 
ME4 4RN 
Tel.:   020 7327 5693 
Fax:   020 7327 5225 
E-Mail:   complaints@lloyds.com 
 
Einzelheiten zu den Beschwerdeverfahren von Lloyd's sind in der Broschüre „Your Complaint - How We Can Help“ (Ihre Beschwerde - wie wir helfen 
können) enthalten, die unter www.lloyds.com/complaints abgerufen werden kann und auch unter der oben genannten Adresse erhältlich ist. 
 
Wenn Sie nach unserer Untersuchung mit unserer Antwort unzufrieden sind und Sie ein Privatkunde oder ein Unternehmen mit einem Umsatz von 
weniger als 2.000.000 € sind, haben Sie das Recht, die Angelegenheit an den Financial Ombudsman Service zu verweisen, den Sie unter der folgenden 
Adresse erreichen können: 
Financial Ombudsman Service  
Exchange Tower 
London 
E14 9SR 
Tel.:  0800 023 4567 
Switchboard: 0207 964 1000 
E-Mail:  complaint.info@financial-ombudsman.org.uk 
Website:  www.financial-ombudsman.org.uk 
 
Tel.: 0800 023 4567 (Anrufe an diese Nummer sind von „Festnetzanschlüssen“ im Vereinigten Königreich aus kostenlos) oder 0300 123 9123 (Anrufe 
an diese Nummer werden zum gleichen Tarif wie 01- und 02-Nummern bei Mobilfunktarifen im Vereinigten Königreich berechnet) 
 
E-Mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. 
 
Der FOS ist ein unabhängiger Dienst im Vereinigten Königreich zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Unternehmen, die 
Finanzdienstleistungen anbieten. Weitere Informationen über den FOS finden Sie unter www.financial-ombudsman.org.uk. 
 
 

Schadensmeldung: 
 

Im Falle eines tatsächlichen oder potenziellen Verlustes ist dies unverzüglich der InEvexco Ltd, Suite 184, 80 Churchill Square Business Centre, Kings 
Hill, West Malling, Kent ME19 4YU - Telefonnummer 01732 757616 - mitzuteilen. 
 
Für dringende Schadensmeldungen außerhalb der normalen Bürozeiten können Sie sich direkt an folgende Stellen wenden  
Hyperion Adjusters Limited, 76/77 Watling Street, London, EC4M 9BJ - 07973 405464, 07971 169847, 07976 942912 
 
oder 
 
Charles Taylor Adjusting, The Minster Building, 21 Mincing Lane, London, EC3R 7AG –  
Tel.: 020 7767 2984 
Tel.: 07917 559582 

http://www.lloyds/
mailto:complaint.info@financial
http://www.financial/
mailto:complaint.info@financial
http://www.financial/
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Informationen, die Sie dem Versicherer mitteilen müssen 

Bei der Entscheidung, diese Versicherung abzuschließen, und bei der Festlegung der Bedingungen und der Prämie haben sich die Versicherer 
auf die Informationen verlassen, die Sie ihnen gegeben haben. Sie müssen mit angemessener Sorgfalt darauf achten, dass Sie die Fragen, die 
der Versicherer bei Abschluss und Änderung Ihrer Police stellt, vollständig und richtig beantworten. 
 
Leichtfertige Falschdarstellung im Zusammenhang mit einer Forderung 
Wenn der Versicherer im Schadensfall Beweise erhält, die darauf hindeuten, dass Sie es versäumt haben, die von Ihnen gemachten Angaben 
zu überprüfen, auf die sich der Versicherer bei der Annahme dieser Versicherung und bei der Festlegung der Versicherungsbedingungen und der 
Prämie verlassen hat, kann der Versicherer: 
• diese Versicherung so behandeln, als ob sie nie bestanden hätte, und die Zahlung aller Ansprüche und die Rückerstattung der gezahlten 

Prämien verweigern, wenn Ihre Nachlässigkeit dazu führt, dass wir Ihnen einen Versicherungsschutz gewähren, den die Versicherer 
sonst nicht angeboten hätten;  

• Ihre Versicherung so behandeln, als wäre sie zu anderen als den vereinbarten Bedingungen abgeschlossen worden (insbesondere um die 
betreffende Falschdarstellung zu berücksichtigen); oder  

 
Leichtfertige Falschdarstellung im Allgemeinen  
Wenn der Versicherer Beweise erhält, die in keinem Zusammenhang mit einem ausstehenden Anspruch stehen und die darauf hindeuten, dass 
Sie es versäumt haben, die Informationen zu überprüfen, die dem Versicherer zur Verfügung gestellt wurden und auf die sich der Versicherer 
bei der Annahme dieser Versicherung und der Festlegung der Bedingungen und der Prämie für diese Versicherung verlassen hat, kann der 
Versicherer:  
• Ihnen schriftlich mitteilen, dass Sie mehr für Ihre Versicherung zahlen müssen;  
• Ihnen schriftlich mitteilen, dass sich die Bedingungen Ihrer Versicherung geändert haben; oder  
• diesen Versicherungsvertrag mit einer Frist von dreißig Tagen schriftlich kündigen und die für die restliche Vertragslaufzeit gezahlte Prämie 

zurückerstatten.  

Wenn der Versicherer Ihnen mitteilt, dass sich die Bedingungen Ihrer Versicherung geändert haben oder dass Sie mehr für Ihre 
Versicherung zahlen müssen, können Sie den Vertrag mit einer Frist von dreißig Tagen schriftlich kündigen.  
Die Ihnen zustehende Rückzahlung der Prämie hängt davon ab, wie lange der Versicherungsvertrag bereits besteht und ob Sie einen Anspruch 
geltend gemacht haben. 
Wenn wir feststellen, dass Sie vorsätzlich oder leichtfertig falsche Angaben gemacht haben, kann der Versicherer: 
• diese Versicherung so behandeln, als hätte sie nie bestanden; 
• alle Forderungen ablehnen und 
• die Prämie einbehalten (es sei denn, dies wäre ungerecht).  

 
Veränderung der Umstände 
Sie müssen den Versicherer so schnell wie möglich über alle Änderungen der von Ihnen gemachten Angaben informieren, die vor oder 
während einer Versicherungsperiode eintreten. Der Versicherer teilt Ihnen mit, ob sich die Änderung auf Ihre Versicherung auswirkt und wenn 
ja, ob die Änderung zu geänderten Versicherungsbedingungen und/oder Prämien für Ihren Vertrag führt. Wenn Sie den Versicherer nicht über 
eine Änderung informieren, kann sich dies auf Ihre Ansprüche auswirken oder dazu führen, dass Ihre Versicherung ungültig wird. 
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Begriffsbestimmungen (fettgedruckte Wörter haben, wo immer sie hier erscheinen, die folgende Bedeutung) 

 
 
Elektronische Geräte sind alle Gegenstände oder Ausrüstungen, die mit Strom betrieben werden und tragbar sind, entweder bevor oder nachdem 
sie von einem anderen Gegenstand oder anderen Gegenständen getrennt wurden. 
 
Ausstellung bedeutet jede Ausstellung, die im Veranstaltungskalender, der Teil dieser Versicherung ist, aufgeführt ist, und jede Wiederholung 
einer solchen Ausstellung, die innerhalb des folgenden Kalenderjahres nach dem Eröffnungsdatum stattfinden soll, jedoch nur in Bezug auf jeden 
Anspruch, der unter Abschnitt 1 - Kosten für Aussteller dieser Versicherung während der für diese Versicherung geltenden Versicherungsdauer 
entsteht. 
 
Veranstalter der Ausstellung ist der Veranstalter der Ausstellung, an der der teilnehmende Aussteller teilnimmt. 
 
Ausstellerausgaben sind Ausgaben, die einem teilnehmende Aussteller im Zusammenhang mit einer Ausstellung direkt entstehen, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Werbung, Druck, Schreibwaren, Versicherungsprämien, Gebühren für Räumlichkeiten und Dienstleistungen, 
Standmiete, Transportkosten, Kosten für Entwurf, Aufbau, Installation und Abbau von Ständen und/oder Displays, deren Ausstattung, Exponate, 
Kautionen und Zahlungen für Unterkunft und Reisen 
 
Aussteller-Eigentum bezeichnet jegliches Eigentum, das einem teilnehmenden Aussteller gehört oder sich in seiner Obhut, seinem Gewahrsam 
oder seiner Kontrolle befindet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Exponate, Ausstellungsstände und Zusatzausrüstungen, elektronische 
Geräte, Ausstellungsmaterial, Möbel, Einrichtungsgegenstände, Büroausstattungen, Schreibwaren und Werbematerialien, die für die Zwecke einer 
Ausstellung zum Veranstaltungsort gebracht werden. Dies schließt auch Kleidung und persönliche Gegenstände (die nicht anderweitig versichert 
sind) von Geschäftsführern, Angestellten und bevollmächtigten Vertretern eines teilnehmenden Ausstellers ein, während sie sich auf der 
Veranstaltung aufhalten. 
 
Ausstellervertrag ist jeder rechtsverbindliche Miet- oder Pachtvertrag oder eine ähnliche Vereinbarung über die Bereitstellung von Dienstleistungen 
und Räumlichkeiten auf einer vom Versicherten organisierten Ausstellung oder ähnlichen Veranstaltung 
 
Schaden bedeutet Tod, Körperverletzung, Krankheit, Erkrankung oder Nervenschock 
 
Versicherer bezeichnet die in den Bescheinigungen, dem Versicherungsnachweis und/oder dem Versicherungsschein, die Teil dieser Versicherung 
sind, genannten Personen. 
 
Teilnehmender Aussteller ist jede Person, Partnerschaft, Firma, Gesellschaft oder Organisation, die einen Ausstellungsstand oder eine 
Ausstellungsfläche auf einer Ausstellung mietet und/oder belegt, die dem Versicherer gemeldet und von diesem akzeptiert wurde. 
 
Mitarbeiter des teilnehmenden Ausstellers ist jede Person, die in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis mit dem teilnehmenden 
Aussteller steht, einschließlich aller Subunternehmer, Gelegenheitsarbeiter, Selbstständigen, Freiwilligen oder Praktikanten, die vom 
teilnehmenden Aussteller im Zusammenhang mit einer Ausstellung beschäftigt werden 
 
Versicherungszeitraum ist die in den Bescheinigungen und/oder dem Versicherungsschein angegebene Dauer der Ausstellung zuzüglich der 
vertraglich vereinbarten Zeiten für den Auf- und Abbau am Veranstaltungsort und der Zeiten für den Transport von Ausstellereigentum direkt 
zum und vom Veranstaltungsort und, nur in Bezug auf die Ausstellerkosten, für den Zeitraum, der mit dem in den Bescheinigungen und/oder 
dem Versicherungsschein angegebenen Anfangsdatum beginnt  
 
Gelieferte Produkte sind alle Waren oder Produkte (einschließlich der damit zusammenhängenden Etikettierungsanweisungen oder Ratschläge), 
die vom teilnehmenden Aussteller im Rahmen einer Ausstellung verkauft, geliefert, bemustert, aufgestellt, repariert, verändert, behandelt oder 
installiert werden. 
 
Angebot ist jedes ausgefüllte und unterzeichnete Angebotsformular und/oder jede Erklärung und/oder jede andere Information, die von oder im 
Namen des Versicherten und/oder des teilnehmenden Ausstellers im Zusammenhang mit dieser Versicherung vorgelegt wird 
 
Gebietsgrenzen bedeutet überall auf der Welt 
 
Veranstaltungsort: der Ort oder die Gegebenheit, an dem/der die Ausstellung stattfindet 

 
Staatstrauer bezeichnet einen erklärten Zustand der nationalen, gerichtlichen oder religiösen Trauer, der nach dem Tod eines Mitglieds der 
königlichen Familie oder eines Staatsoberhauptes eintritt.   
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Abschnitt 1 – Aussteller-Kosten 
Was ist abgedeckt? (Erläuterung des Versicherungsschutzes, der durch diese Police gewährt wird) 

 
Die Versicherer entschädigen den teilnehmenden Aussteller bis zu der in den Zertifikaten und/oder dem Versicherungsschein angegebenen 
Entschädigungsgrenze für den Verlust von nicht erstattungsfähigen Aussteller-Kosten, die entstanden sind durch 
 

1 die Absage, den Abbruch, die Verkürzung (ganz oder teilweise), die Verschiebung oder die Verlegung einer Ausstellung in andere 
Räumlichkeiten 

 

2 die Unfähigkeit des teilnehmenden Ausstellers, seinen Ausstellungsstand oder seine Ausstellungsfläche zu öffnen oder offen zu halten 
aufgrund von 
a) Schäden an dem 

i) Ausstellungs-Eigentum während des Transports zum und vom Veranstaltungsort 
ii) Ausstellungs-Eigentum während des Aufenthalts am Veranstaltungsort 
iii) dem Veranstaltungsort für eine Ausstellung 

b) der verspäteten oder nicht erfolgten Ankunft von Ausstellungsgütern oder deren Ankunft in einem Zustand, der sie für die Ausstellung 
ungeeignet macht 

c) dem Nichterscheinen eines Mitarbeiters eines teilnehmenden Ausstellers oder eines beauftragten Vertreters, der in seinem Namen auf 
einer Ausstellung arbeiten soll, infolge von Tod, Verletzung oder Unfall 

 

3 ein Versäumnis des Versicherten und/oder des teilnehmenden Ausstellers, den Veranstaltungsort nach Ablauf der vertraglich vereinbarten 
Mietzeit zu räumen und dadurch für Schäden, Kosten oder Entschädigungen aufgrund eines von ihnen mit den Eigentümern oder der Verwaltung 
des Veranstaltungsortes geschlossenen Vertrags haftbar zu werden  

 

4 zusätzliche Kosten und Ausgaben, die notwendigerweise und vernünftigerweise für den alleinigen Zweck der Vermeidung oder Verminderung 
eines Schadensfalls über die im Zusammenhang mit einer Ausstellung veranschlagten Kosten hinaus anfallen, wobei diese Kosten vom 
Versicherer genehmigt werden müssen 

 
 

und zwar zwangsläufig und unvermeidlich während der Versicherungsdauer ausschließlich und unmittelbar infolge von Ursachen, die sich der Kontrolle 
des Versicherten und/oder des teilnehmenden Ausstellers entziehen und die hier nicht anderweitig ausgeschlossen sind 
 

Voraussetzung für die Haftung der Versicherer gemäß Absatz 2 ist, dass der teilnehmende Aussteller alle angemessenen und notwendigen 
Vorkehrungen getroffen hat für 
a) den sicheren Transport und die Zollabfertigung aller Exponate sowie eine angemessene Frist für die Anlieferung am Veranstaltungsort 
b) die Teilnahme eines Mitarbeiters des teilnehmenden Ausstellers oder eines ernannten Vertreters an einer Ausstellung 
 

 
5 Die Versicherer erstatten Ihnen den Nettoschaden, wenn die Veranstaltung als alleinige und unmittelbare Folge der Staatstrauer nach dem 
Tod eines Mitglieds der königlichen Familie oder eines Staatsoberhauptes bis zum Alter von 70 Jahren zwangsläufig abgesagt, abgebrochen, 
unterbrochen oder verschoben werden muss, vorausgesetzt, der Todestag oder das Datum der Beerdigung fällt in den Veranstaltungszeitraum. 
 

Ausschlüsse 
 

Diese Versicherung deckt keine Schäden, die direkt oder indirekt verursacht wurden oder entstanden sind durch oder beigetragen haben zu 
 

1 finanziellen Gründen, die unter anderem Folgendes umfassen 
a) dem finanziellen Misserfolg einer Ausstellung 
b) dem Fehlen oder der Unzulänglichkeit von Einnahmen, Umsätzen oder Gewinnen aus einer Ausstellung 
c) Schwankungen des Wechselkurses, des Zinssatzes oder der Stabilität einer Währung 
d) dem finanziellen Ausfall, der Insolvenz oder der Unfähigkeit einer Partei 

 

2 mangelnder Unterstützung, die unter anderem Folgende umfasst 
a) die freiwillige Entscheidung des teilnehmenden Ausstellers, von der Teilnahme an der Ausstellung zurückzutreten 
b) die fehlende oder unzureichende Resonanz des Publikums oder der Fachbesucher, der anderen Aussteller, der Sponsoren oder der 

finanziellen Unterstützer 
c) das Nichterscheinen einer Person, eines Redners oder eines VIP-Gastes, von dem eine Ausstellung abhängig ist 

 
3 Staatstrauer oder Hoftrauer, es sei denn, der Todestag oder das Datum der Beerdigung fällt nach dem Tod eines Mitglieds der königlichen 

Familie oder eines Staatsoberhauptes über 70 Jahren auf den Eröffnungstermin einer Ausstellung 
 
4 oder als Folge einer nicht bereits hierein konkret benannten übertragbaren Krankheit  

 
Diese Versicherung schließt auch alle Ansprüche aus, die sich aus (tatsächlicher oder vermeintlicher) Bedrohung oder Angst vor einer solchen 
übertragbaren Krankheit ergeben, die direkt oder indirekt durch Maßnahmen zur Bekämpfung, Verhinderung oder Unterdrückung des Ausbruchs 
einer solchen übertragbaren Krankheit verursacht werden oder in irgendeiner Weise damit in Zusammenhang stehen. 

 
Falls die Versicherer behaupten, dass aufgrund dieser Ausschlüsse ein Anspruch nicht von der dieser Versicherung abgedeckt ist, obliegt  es 
dem Versicherten und/oder dem teilnehmenden Aussteller, das Gegenteil zu beweisen. 
 

5 Totalausschluss von Streik, Arbeitskampf oder Arbeitskampfmaßnahmen 
Diese Versicherung deckt keine Schäden, die sich direkt oder indirekt aus einem Streik, Arbeitskampf oder einer Arbeitskampfmaßnahme 
ergeben, dazu beitragen oder daraus resultieren. 
Ausschließlich für die Zwecke dieses Ausschlusses bedeutet „Streik, Arbeitskampf oder Arbeitskampfmaßnahme“ eine vollständige oder teilweise 
Arbeitsniederlegung zur Durchsetzung von Forderungen an einen Arbeitgeber oder zum Protest gegen eine tatsächliche oder angedrohte 
Handlung oder Bedingung des Arbeitsverhältnisses oder eine Aussperrung von Arbeitnehmern, die sich unmittelbar aus einer solchen Aktivität 
ergibt. 
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Abschnitt 2 – Aussteller-Eigentum 
Was ist abgedeckt? (Erläuterung des Versicherungsschutzes, der durch diese Police gewährt wird) 

 
Die Versicherer entschädigen den teilnehmenden Aussteller für den physischen Verlust oder die Beschädigung von Aussteller-Eigentum 
während des Versicherungszeitraums überall innerhalb der Gebietsgrenzen bis zu den in den Bescheinigungen und/oder dem 
Versicherungsschein angegebenen Entschädigungsgrenzen, jedoch nicht darüber hinaus. 
 

Ausschlüsse 
 

Zusätzlich zu den allgemeinen Ausschlüssen haftet der Versicherer nicht für Schäden in Bezug auf: 
 

1) den ersten Betrag jedes einzelnen Schadens, der in den Zertifikaten und/oder im Versicherungsschein unter Selbstbeteiligung angegeben ist 
 

2) alle über die Material- und Arbeitskosten hinausgehenden Kosten für die Wiederherstellung von Dokumenten oder Gegenständen von 
besonderem Wert 

 
 

3) Beschädigung von Ausstellungseigentum in oder an 
a) sämtlichen Fahrzeugen, die sich im Besitz des teilnehmenden Ausstellers, seiner Angestellten oder Vertreter befinden oder von diesen 

betrieben werden, wenn sie unbeaufsichtigt gelassen werden, es sei denn, sie sind an allen Zugangspunkten vollständig gesichert, 
einschließlich der vollständigen Verwendung aller vor Ort vorhandenen Sicherheitsvorrichtungen 

b) Fahrzeugen, die Eigentum des teilnehmenden Ausstellers, seiner Angestellten oder Beauftragten sind oder von diesen betrieben 
werden, wenn sie über Nacht unbeaufsichtigt bleiben, es sei denn, sie sind: 
i) an allen Zugangspunkten vollständig gesichert, einschließlich der vollständigen Nutzung aller vorhandenen Sicherheitsvorrichtungen, und 
sie sind entweder in einem Gebäude geparkt, das sicher verschlossen und verriegelt ist, oder 
ii) auf einem Gelände abgestellt, das durch verschlossene Tore gesichert sind oder 

c) iii) das Fahrzeug selbst ist durch eine voll funktionsfähige Alarmanlage, Wegfahrsperre o. ä. geschützt offenen Fahrzeugen, die dem 
teilnehmenden Aussteller, seinen Angestellten oder Beauftragten gehören oder von ihnen betrieben werden, wenn sie durch 
atmosphärische oder klimatische Bedingungen verursacht werden, es sei denn, es werden umfangreiche Fahrzeugplanen zum Schutz 
verwendet 

 

4) Ausstellungseigentum, bestehend aus 
a) Geld in jeglicher Form 
b) Simultanübersetzungsgeräten 
c) Schmuck, Uhren und Pelzen 
d) Glas, Porzellan, Marmor, Steingut, wissenschaftlichen Instrumenten, Antiquitäten, Kuriositäten, Skulpturen, Kunstwerken, Bildern, 

Drucken, Zeichnungen, Stichen und bruchempfindlichen Waren  
sofern hier nicht anders angegeben 

 

5) speziell verursacht durch oder aufgrund von 
a) fehlerhafter oder mangelhafter Konstruktion oder Ausführung 
b) inhärente Fehler oder verborgene Mängel 
c) allmähliche Verschlechterung, Abnutzung oder Verfall 
d) mechanische oder elektrische Störungen oder Fehlfunktionen, WOBEI dieser Ausschluss jedoch nicht für anderes Aussteller-Eigentum 

gilt, das infolgedessen zerstört oder beschädigt wird, VORAUSGESETZT, DASS ein solcher Verlust oder Schaden nicht anderweitig von 
dieser Versicherung ausgeschlossen ist 

e) Korrosionsschäden, Rost, Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Trockenheit, Verschmutzung, Farbveränderungen der Textur oder 
Oberfläche 

f) Ungeziefer, das sich festsetzt oder kratzt 
g) Marktverluste oder Gewinneinbußen oder Folgeschäden jeglicher Art  
h) Diebstahl oder der versuchte Diebstahl in Absprache mit oder durch den Versicherten und/oder den teilnehmenden Aussteller oder 

einen Mitarbeiter des teilnehmenden Ausstellers oder eine andere Person, der das Aussteller-Eigentum anvertraut wurde 
i) oder die sich aus oder in Verbindung mit einem Reinigungs-, Wartungs-, Einstellungs- oder Reparaturvorgang ergeben 
j) oder unmittelbar durch Druckwellen verursacht werden, die von Flugzeugen und anderen Fluggeräten mit Schall- oder 

Überschallgeschwindigkeit verursacht werden 
k) Beschlagnahme oder Anforderung durch Zoll- oder andere Behörden oder Verzögerung 

 

6) Schäden am Ausstellungseigentum, die durch atmosphärische, klimatische oder wetterbedingte Bedingungen bei einer Ausstellung im 
Freien oder in einem Festzelt oder Zelt verursacht werden, bei dem es sich nicht um eine feste, professionell errichtete temporäre Konstruktion 
handelt, die von Mitgliedern eines anerkannten einschlägigen Fachverbands geliefert wird (es sei denn, hierin ist etwas anderes vermerkt) 

 

Abschnitt 3 – Aussteller-Haftung 
Was ist abgedeckt? (Erläuterung des Versicherungsschutzes, der durch diese Police gewährt wird) 

 
Im Falle eines/einer unbeabsichtigten 
1. Verletzung einer Person 
2. Verlusts oder Beschädigung von Sachwerten 
3. Behinderung, unbefugten Betretens, Verlusts von Annehmlichkeiten oder Belästigung 
die sich während der Versicherungsdauer im Zusammenhang mit einer Ausstellung an einem Veranstaltungsort ereignen, entschädigt der 
Versicherer den teilnehmenden Aussteller für alle Beträge, zu deren Zahlung er rechtlich verpflichtet ist, sowie für Rechtskosten und Auslagen 
 

VORAUSGESETZT, dass die Haftung des Versicherers für alle Schäden in Bezug auf oder aus einem Ereignis oder einer Reihe von Ereignissen, die 
auf eine Quelle oder eine ursprüngliche Ursache zurückzuführen sind, die in den Zertifikaten und/oder dem Versicherungsschein angegebene 
Entschädigungsgrenze nicht überschreitet. 
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Der teilnehmende Aussteller ist verantwortlich für für den ersten Betrag jedes einzelnen Schadens, der in den Zertifikaten und/oder im 
Versicherungsschein unter Selbstbeteiligung angegeben ist 
 

Voraussetzung für die Haftung der Versicherer ist, dass alle Bodenflächen des Teils eines Veranstaltungsortes, für den ein teilnehmender 
Aussteller verantwortlich ist, vor Beginn der Öffnungszeit einer Ausstellung auf Stolper- und/oder Rutschgefahren überprüft werden und dass 
geeignete Maßnahmen zur Beseitigung solcher Gefahren getroffen werden. 
 

Für die Zwecke dieses Abschnitts gelten als Rechtskosten und Auslagen alle Rechtskosten, die ein Kläger vom teilnehmenden Aussteller 
zurückfordern kann, alle Kosten und Auslagen, die mit schriftlicher Zustimmung der Versicherer entstanden sind, alle Anwaltsgebühren für die 
rechtliche Vertretung bei einer gerichtlichen Untersuchung oder einer Untersuchung eines tödlichen Unfalls oder bei einem Verfahren vor einem 
ordentlichen Gericht, das sich aus einer angeblichen Verletzung der gesetzlichen Pflichten ergibt  
 

Darüber hinaus werden die Versicherer auf Antrag eines teilnehmenden Ausstellers und mit vorheriger Zustimmung der Versicherer (die nicht 
unbillig verweigert werden darf) den teilnehmenden Aussteller oder den Mitarbeiter des teilnehmenden Ausstellers entschädigen in Bezug 
auf 
1. Kosten und Auslagen der Rechtsverteidigung 
2. Kosten und Auslagen für Rechtsbehelfe, einschließlich Rechtsbehelfen gegen Verbesserungs- und Untersagungsbescheide, die mit ihrer 

schriftlichen Zustimmung (die nicht unbillig verweigert werden darf) entstanden sind 
3. Kosten der Strafverfolgung, die dem teilnehmenden Aussteller auferlegt werden, wenn er strafrechtlich verfolgt wird wegen 

a) eines mutmaßlichen Vergehens gemäß dem Health and Safety at Work Act 1974 oder ähnlichen Sicherheitsvorschriften von 
Großbritannien, Nordirland, den Kanalinseln oder der Isle of Man 

b) einer mutmaßlichen Straftat (nach Gewohnheitsrecht oder Gesetz) des Totschlags, des fahrlässigen Tötens oder der Beihilfe zum 
Totschlag 

 
 
 
VORAUSGESETZT, DASS 
a) die mutmaßliche Straftat während des Versicherungszeitraums begangen wurde 
b) die mutmaßliche Straftat sich auf die Schädigung oder mögliche Verletzung einer Person, einschließlich ihrer Gesundheit, Sicherheit und ihres 

Wohlergehens bezieht 
c) die Durchführung und Kontrolle der Schadensfälle dem Versicherer obliegt 
d) diese Entschädigung nicht Folgende vorsieht: 

(i) die Zahlung von Geldstrafen oder Bußgeldern 
(ii) sie nicht die strafrechtliche Verfolgung betrifft, die sich aus einer Tätigkeit oder einem Risiko ergibt, das von dieser Versicherung 

ausgeschlossen ist 
(iii) sie nicht für die Strafverfolgung aufgrund einer vorsätzlichen Handlung oder Unterlassung gilt 
(iv) sie nicht für Fälle gilt, in denen der Versicherte oder ein anderer Versicherter Anspruch auf Entschädigung durch eine andere Kraftfahrzeug-

Rechtsschutz- oder Arbeitsschutzversicherung hat 
 

 

(v) und nicht in Fällen des Verdachts auf Totschlag, Totschlag im Unternehmen oder Totschlag im Unternehmen alle Beträge, die über eine 
Entschädigungsgrenze von 1.000.000 GBP (oder einen entsprechenden Betrag in einer anderen für diese Versicherung geltenden 
Währung) hinausgeht, für einen einzelnen Anspruch oder eine Reihe von Ansprüchen, die sich aus der gleichen Strafverfolgung oder dem 
gleichen Verfahren ergeben  

e) der Mitarbeiter des teilnehmenden Ausstellers den Bedingungen und Ausschlüssen dieser Versicherung unterliegt, soweit sie 
Anwendung finden können 

 
 

Ausschlüsse 
 

Zusätzlich zu den allgemeinen Ausschlüssen haftet der Versicherer nicht: 
 

1. für Schäden, die einem Mitarbeiter des teilnehmenden Ausstellers zugefügt werden, wenn diese Haftung aus der Beschäftigung bei dem 
teilnehmenden Aussteller resultiert und im Rahmen dieser Beschäftigung entstanden ist 

 

2. für Verlust oder Beschädigung von 
(b) Eigentum des teilnehmenden Ausstellers 
(c) Eigentum, das sich in der Obhut oder unter der Kontrolle des teilnehmenden Ausstellers oder eines Mitarbeiters des teilnehmenden 

Ausstellers befindet, ausgenommen 
(i) persönliches Eigentum (einschließlich Kraftfahrzeuge) der Mitarbeiter eines teilnehmenden Ausstellers oder der Besucher des 

teilnehmenden Ausstellers 
(ii) der Veranstaltungsort (einschließlich der Einrichtungsgegenstände und des sonstigen Inhalts), solange er vom teilnehmenden 

Aussteller vorübergehend für eine Ausstellung genutzt wird 
 

3 für Verletzungen, Verlust oder Beschädigung von Sachen, die durch das Eigentum, den Besitz, die Kontrolle oder die Nutzung durch oder im 
Namen des teilnehmenden Ausstellers oder eines Mitarbeiters des teilnehmenden Ausstellers entstehen in Bezug auf ein 

(a) Fahrzeug mit mechanischem Antrieb 
JEDOCH gilt dieser Ausschluss nicht für Verletzungen oder Verluste oder Schäden, die unter Umständen entstehen, unter denen eine 
Pflichtversicherung oder Sicherheit für ein solches Fahrzeug nicht durch eine Straßenverkehrsordnung vorgeschrieben ist und der 
teilnehmende Aussteller keinen Anspruch auf Entschädigung durch eine andere Versicherung hat 

(b) Flugzeug oder andere luftgestützte Geräte, Luftkissenfahrzeuge oder Wasserfahrzeuge (mit Ausnahme von Wasserfahrzeugen mit 
Handantrieb) 

JEDOCH gilt dieser Ausschluss nicht für statische Ausstellungsstücke innerhalb des Ausstellergeländes des teilnehmenden Ausstellers 
 

4. für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden oder -Verluste, die durch von oder im Namen des teilnehmenden Ausstellers gelieferte 
Produkte verursacht werden, mit Ausnahme von Speisen und Getränken, die für Besucher des Standes des teilnehmenden Ausstellers auf 
einer Ausstellung bereitgestellt werden 

 

5. für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Verletzung oder dem Verlust von Eigentum oder der Beschädigung oder dem Nutzungsausfall von 
Eigentum entstehen 
a) für Ableitung, Verbreitung, Freisetzung, Versickern, oder Entweichen von SCHADSTOFFEN oder anderen Substanzen 
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b) für die Kosten oder Forderungen oder Verfahren im Zusammenhang mit der Beseitigung von SCHADSTOFFEN oder anderen 
Verunreinigungen, es sei denn, diese Einleitung, die Freisetzung, das Versickern oder das Entweichen ist unmittelbar auf ein 
identifizierbares, einzelnes, plötzliches, unbeabsichtigtes und unerwartetes Ereignis zurückzuführen: 
i) das in ihrer Gesamtheit zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort während des Versicherungszeitraumes 

stattfindet und 
ii) das nicht selbst aus einer Ableitung, Verbreitung, Freisetzung, Versickern, oder Entweichen von SCHADSTOFFEN oder anderen 

Verunreinigungen, die vor dem anspruchsbegründenden Ereignis eingetreten sind, oder aus einer allmählich auftretenden Ursache 
entstanden ist oder dazu beigetragen hat. 

VORAUSGESETZT  
(1) der Versicherer haftet weder für: 

a. Verletzung oder Verlust oder Beschädigung oder Verlust von Eigentum, die sich direkt oder indirekt aus der Einleitung, der Verbreitung, 
der Freisetzung, dem Versickern oder dem Entweichen von SCHADSTOFFEN oder anderen Verunreinigungen in den Vereinigten Staaten 
von Amerika oder Kanada ergeben, oder 
b. die Kosten oder Forderungen oder Verfahren in Bezug auf die Aufhebung der Verarbeitung oder die Reinigung von SCHADSTOFFEN 
oder anderen Verunreinigungen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanada 

(2) die Versicherer haften nicht für Bußgelder, Strafgelder, exemplarischen oder mehrfachen Schadenersatz noch für finanzielle Verluste 
(3)  die Haftung der Versicherer für alle Auslagen und Rechtskosten in Bezug auf alle Ereignisse, die während der Versicherungsdauer 

eintreten, die in den Bescheinigungen und/oder dem Versicherungsschein angegebene Entschädigungsgrenze nicht überschreitet. 
(4) für die Zwecke dieses Ausschlusses: 

i) bedeutet SCHADSTOFFE alle festen, flüssigen, gasförmigen, thermischen, biologischen oder elektrischen, reizenden Verunreinigungen 
oder jede nicht natürliche Nutzung von Boden, Luft oder Wasser, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Rauch, Dämpfe, Staub, 
Ruß, Säuren, Laugen, Chemikalien, elektromagnetische Strahlung und Abfälle (Abfälle umfassen alle Materialien, die recycelt, 
wiederaufbereitet oder aufgearbeitet werden) 

ii) wird ein Schaden oder Verlust oder eine Beschädigung oder ein Nutzungsausfall von Eigentum, der/die sich aus einer Veranstaltung 
ergibt, als zu dem Zeitpunkt eingetreten angesehen, zu dem diese Veranstaltung stattfindet; dieser Ausschluss gilt jedoch nicht für 
Schäden, die ein Angestellter eines teilnehmenden Ausstellers erleidet 

 

6. für Schäden, die der teilnehmende Aussteller aufgrund einer Vereinbarung oder eines Vertrages übernommen hat, die ohne eine solche 
Vereinbarung oder einen solchen Vertrag nicht bestanden hätten 

 

7. für Geldstrafen, Bußgelder oder Schadensersatz 
 

8. für strafenden, beispielhaften oder verschärften Schadenersatz jeglicher Art oder für zusätzlichen Schadenersatz, der sich aus der Vervielfachung 
des Schadenersatzes ergibt 

 

9. für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden oder -Verluste, die in den Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanada oder in einem Gebiet, 
das der Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanadas unterliegt, eintreten, es sei denn, die Versicherer haben dem 
ausdrücklich zugestimmt und dies in den Zertifikaten und/oder im Versicherungsschein vermerkt 

 

In Bezug auf Urteile, Schiedssprüche, Zahlungen, Verteidigungskosten oder Vergleiche, die in Ländern, die dem nordamerikanischen Recht 
unterliegen, zugestellt werden, geleistet werden oder anfallen (oder in Bezug auf Anordnungen, die irgendwo auf der Welt zur vollständigen 
oder teilweisen Vollstreckung solcher Urteile, Schiedssprüche, Zahlungen, Verteidigungskosten oder Vergleiche getroffen werden), es sei denn, 
die Versicherer haben dem ausdrücklich schriftlich zugestimmt 

 

10. für Schäden, die sich aus der Exposition gegenüber Asbest, Asbestfasern, Asbeststaub oder asbesthaltigen Materialien ergeben oder dadurch 
verursacht wurden. 

 

11. für wirtschaftliche Schäden, die nicht auf eine Verletzung oder den Verlust oder die Beschädigung von Sachen zurückzuführen sind 
 

12.   für alle Schäden, die durch oder aufgrund von Ratschlägen, Entwürfen, Plänen, Spezifikationen, Formeln, Erhebungen oder Anweisungen 
entstehen, die vom teilnehmenden Aussteller gegen Entgelt erstellt oder erteilt werden 

 

13. für Verletzungen oder Sachschäden, die sich aus der Anwendung jeglicher Form von Behandlung oder Therapie ergeben 
 
 

Anspruchsvoraussetzungen 
 
1 Voraussetzung für die Haftung der Versicherer ist, dass der Versicherte und/oder der teilnehmende Aussteller ein Ereignis, das zu einem 

Anspruch aus dieser Versicherung führen kann, auf dem schnellsten Weg meldet und danach so schnell wie möglich schriftlich mit möglichst 
vielen Informationen gemäß der im Versicherungsschein/im Versicherungsschein angegebenen Schadensmeldebestimmung bestätigt und auf 
Kosten des Versicherten und/oder des teilnehmenden Ausstellers vollständig einreicht  
(a) Alle Schreiben von Anwälten, die im Zusammenhang mit einem Vorfall oder einem angeblichen Vorfall eingehen, sollten unverzüglich und 

unbeantwortet weitergeleitet werden. Der Versicherte und/oder der teilnehmende Aussteller muss außerdem einen Erste-Hilfe-Bericht 
erstellen und Unfallbucheintrag führen, mit Gesundheits- und Sicherheitsdokumentation einschließlich RIDDOR-Bericht, und Namen und 
Adressen von Zeugen des Unfalls eines Vorfalls mit Personenschaden für den Fall, dass ein Anspruch erhoben wird 

(b) innerhalb von sieben (7) Tagen nach dem Schadensereignis, wenn es sich um Aufruhr, Arbeitsunruhen, politische Unruhen oder böswillige 
Personen handelt 

(c) zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach einem oder mehreren anderen Ereignissen 
 

Der Versicherte und/oder der teilnehmende Aussteller ist verpflichtet, jeden Diebstahl oder jede böswillige Beschädigung unverzüglich 
entweder der örtlichen Polizeibehörde oder dem diensthabenden Sicherheitspersonal am Veranstaltungsort zu melden. 

 

2 Die Versicherer 
(a) können versuchen, einen Veranstaltungsort zu betreten, an dem ein Schadensfall eingetreten ist, und der Versicherte und/oder der 

teilnehmende Aussteller müssen dabei jede angemessene Unterstützung leisten 
(b) haben die alleinige Leitung und Kontrolle von Schadensfällen und können nach eigenem Ermessen jederzeit die Verteidigung und 

Regulierung eines Schadensfalls im Namen des teilnehmenden Ausstellers oder anderer Personen, die im Rahmen dieser Versicherung 
Anspruch auf Entschädigung haben, übernehmen 

(c) können im Namen des teilnehmenden Ausstellers, aber zugunsten der Versicherer, gerichtliche Schritte einleiten, um Zahlungen oder 
Kosten zurückzuerhalten oder eine Entschädigung von einer anderen Partei zu erlangen 

 

3 Es ist die Pflicht des Versicherten und/oder des teilnehmenden Ausstellers, alle verfügbaren Maßnahmen zu ergreifen oder ergreifen zu 
lassen, um einen Schaden zu mindern oder zu minimieren, für den ein Anspruch im Rahmen dieser Versicherung geltend gemacht oder mitgeteilt 
wird. 
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4 Auf Verlangen und Kosten des Versicherers muss der Versicherte und/oder der teilnehmende Aussteller alle notwendigen Schritte 
unternehmen oder unternehmen lassen, um seine Rechte gegenüber einer anderen Partei durchzusetzen, unabhängig davon, ob eine Zahlung 
im Rahmen dieser Versicherung geleistet wurde oder nicht. 

 

5 Der teilnehmende Aussteller ist verpflichtet, genaue Aufzeichnungen über alle getätigten Ausgaben und Haftungen zu führen, die durch 
Quittungen, Belege oder andere Dokumente belegt sind, und den Versicherern zu allen angemessenen Zeiten freien Zugang zu diesen 
Aufzeichnungen zu gewähren und im Schadensfall alle Informationen und Erklärungen abzugeben, die die Versicherer vernünftigerweise 
verlangen können. 

 

6 Der Versicherte und/oder der teilnehmende Aussteller darf ohne Zustimmung der Versicherer weder ein Haftungsanerkenntnis noch ein 
Angebot, ein Zahlungsversprechen oder eine Zahlung abgeben. Die Versicherer sind berechtigt, im Namen des teilnehmenden Ausstellers 
die Verteidigung oder Beilegung eines Schadensfalls zu übernehmen und zu betreiben oder im Namen des teilnehmenden Ausstellers einen 
Schadensersatz- oder Schadensersatzanspruch zu begründen oder zu verfolgen, im Namen des teilnehmenden Ausstellers zu ihren Gunsten 
einen Anspruch auf Entschädigung oder Schadenersatz oder anderweitig geltend zu machen oder zu verfolgen, und haben bei der Durchführung 
eines Verfahrens oder der Beilegung eines Anspruchs uneingeschränktes Ermessen, und der teilnehmende Aussteller ist verpflichtet, alle 
Informationen und Unterstützung zu geben, die die Versicherer vernünftigerweise verlangen können 

 

7 Der durch diese Versicherung gewährte Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Schäden, die zum Zeitpunkt des Schadenseintritts durch 
eine oder mehrere andere Versicherungspolicen versichert sind oder ohne das Bestehen dieser Versicherung versichert wären, mit Ausnahme 
der Selbstbeteiligung, die über den Betrag hinausgeht, der nach dieser oder diesen Versicherungspolicen zu zahlen wäre, wenn diese 
Versicherung nicht abgeschlossen worden wäre.  

 

8 Ergeben sich Meinungsverschiedenheiten über die Höhe der aus dieser Versicherung zu zahlenden Beträge (bei sonstiger Haftung), so werden 
diese von einem Schiedsgericht entschieden, das von den Parteien gemäß den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu bestellen ist. 
Ist aufgrund dieser Bedingung ein Schiedsverfahren durchzuführen, so ist der Schiedsspruch eine aufschiebende Bedingung für jedes Recht auf 
Klage gegen den Versicherer 

 

9 Die Versicherer können dem teilnehmenden Aussteller den gemäß Abschnitt 3 (Haftung des Ausstellers) für ein Ereignis zu zahlenden 
Höchstbetrag oder einen geringeren Betrag zahlen, für den der Anspruch oder die Ansprüche, die sich aus einem solchen Ereignis ergeben, 
beglichen werden können, und die Versicherer sind in Bezug auf dieses Ereignis nicht weiter haftbar, mit Ausnahme der Zahlung von Kosten 
und Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, die vor einer solchen Zahlung entstanden sind.  

 
 

10 Im Falle einer Inanspruchnahme des Versicherers aus dieser Versicherung 
(i) können die Versicherer jederzeit auf eigene Kosten im Namen des teilnehmenden Ausstellers alle rechtlichen Mittel zur 

Wiederbeschaffung von beschädigtem Aussteller-Eigentum einsetzen, und der teilnehmende Aussteller ist verpflichtet, zu diesem 
Zweck jede angemessene Unterstützung zu leisten 

(ii) haben die Versicherer Anspruch auf alle Aussteller-Eigentümer, für die ein Anspruch aus diesem Vertrag besteht, und der 
teilnehmende Aussteller ist verpflichtet, alle erforderlichen Abtretungen und Zusicherungen dieser Aussteller-Eigentümer 
vorzunehmen; der teilnehmende Aussteller ist jedoch nicht berechtigt, Aussteller-Eigentum den Versicherern zu überlassen 

 

Allgemeine Bestimmungen 
 
Voraussetzung für die Haftung der Versicherer ist, dass der Versicherte und jeder teilnehmende Aussteller 
 

(1) alle nationalen, staatlichen oder lokalen Gesetze, Verordnungen und Vorschriften aller Länder, die an der Durchführung einer Ausstellung 
beteiligt sind, beachtet und einhält 

 

(2) alle wesentlichen Informationen oder Kenntnisse über eine Ausstellung wahrheitsgemäß angegeben haben, nachdem sie alle angemessenen 
Nachforschungen angestellt haben, um solche Informationen oder Kenntnisse zu ermitteln, die geeignet sein könnten, den Versicherer bei 
der Entscheidung zu beeinflussen 
(a) ob sie das Risiko akzeptieren oder nicht 
(b) die Höhe der Prämien 
(c) alle besonderen Bedingungen, Ausschlüsse, Bestimmungen oder Einschränkungen, die für diese Versicherung gelten 

 

(3) die Bedingungen, Bestimmungen und Zusätze dieser Versicherung zu jeder Zeit einhält und beachtet 
 
 

(4) nach angemessenen Nachforschungen keine Kenntnis von einer nicht angezeigten Angelegenheit, Tatsache oder einem nicht angezeigten 
Umstand hat, die/der einen Anspruch aus dieser Versicherung begründen könnte 

 

 
(5)  

(a) alle angemessenen Vorkehrungen trifft, um Forderungen zu verhindern und den im Zusammenhang mit einer Forderung entstehenden 
Verlust zu minimieren 

(b) die gesetzlichen und sonstigen Verpflichtungen und Vorschriften erfüllt  
(c) ordnungsgemäße Aufzeichnungen und Rechnungsbücher und/oder sonstige Aufzeichnungen über alle im Zusammenhang mit einer 

Ausstellung tatsächlich gezahlten oder zu zahlenden Gelder führt und den Versicherern zu allen angemessenen Zeiten freien 
Zugang zu diesen Aufzeichnungen gewährt und im Schadensfall alle von den Versicherern geforderten Auskünfte, Erklärungen und 
Hilfestellungen gibt 

 

(6) dem Versicherer so schnell wie möglich jede Veränderung von Tatsachen mitteilt, die sich auf das von dieser Versicherung gedeckte Risiko 
auswirken können 

 
Voraussetzung für die Haftung der Versicherer ist, dass 
 

(1) die Parteien das auf diese Versicherung anwendbare Recht frei wählen können; sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird, 
unterliegt diese Versicherung dem ENGLISCHEN RECHT 

 

(2) den Versicherern gegenüber keine wesentlichen Tatsachen falsch dargestellt, beschrieben oder verschwiegen wurden 
 

(3) diese Versicherung erlischt, wenn das versicherbare Interesse des Versicherten und/oder eines beteiligten Ausstellers an dieser Versicherung 
erlischt, es sei denn, dies geschieht durch Testament oder von Rechts wegen 
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(4) der teilnehmende Aussteller weder die Prämie noch die Kosten für die Vorbereitung eines Anspruchs in einen im Rahmen dieser Versicherung 
geltend gemachten Anspruch einbeziehen darf  

 

(5) die Leistungen dieser Versicherung vom Versicherten und/oder einem teilnehmenden Aussteller ohne die schriftliche Zustimmung der 
Versicherer weder ganz noch teilweise abgetreten werden können. 

 

(6) der Versicherer den durch diese Versicherung gewährten Versicherungsschutz nicht kündigt, es sei denn, es liegt ein Verstoß gegen die 
Versicherungsbedingungen durch den Versicherten und/oder einen teilnehmenden Aussteller vor. 

 

(7) der Versicherte und/oder ein beteiligter Aussteller auf eigene Kosten alle angemessenen Vorkehrungen treffen, um Schäden, Verletzungen 
oder Verluste zu verhindern oder zu vermindern, die zu einem Anspruch aus dieser Versicherung führen können 

 
 

Allgemeine Ausschlüsse 
 
Diese Versicherung deckt keine Ansprüche, die direkt oder indirekt verursacht werden oder sich ergeben aus oder beigetragen werden durch 
 

(1) oder als Folge eines (tatsächlichen oder vermeintlichen) terroristischen Akts, einer terroristischen Bedrohung oder einer terroristischen 
Bedrohung, unabhängig von anderen Ursachen oder Ereignissen, die entweder gleichzeitig oder in einer anderen Reihenfolge zu dem Schaden 
beitragen 

 

Für die Zwecke dieses Vermerks bedeutet ein terroristischer Akt eine rechtswidrige Handlung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die 
Anwendung von Zwang oder Gewalt und/oder deren Androhung durch eine Person oder eine Gruppe von Personen, unabhängig davon, ob 
sie allein oder im Namen oder in Verbindung mit einer oder mehreren Organisationen oder einer oder mehreren Regierungen handelt, die zu 
politischen, religiösen, ideologischen oder ähnlichen Zwecken begangen wird, einschließlich der Absicht, eine Regierung zu beeinflussen 
und/oder die Öffentlichkeit oder einen Teil der Öffentlichkeit in Angst zu versetzen. 

 

Diese Versicherung schließt auch Verluste, Schäden, Kosten oder Ausgaben jeglicher Art aus, die direkt oder indirekt aus oder in Verbindung 
mit Maßnahmen zur Kontrolle, Verhinderung, Unterdrückung oder in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit einem (tatsächlichen oder 
vermeintlichen) terroristischen Akt oder einer terroristischen Bedrohung oder Angst entstehen. 

 

Behauptet der Versicherer, dass aufgrund dieses Ausschlusses ein Schaden, Kosten oder Ausgaben nicht durch diese Versicherung gedeckt 
sind, so obliegt die Beweislast für das Gegenteil dem Versicherten und/oder dem teilnehmenden Aussteller 

 

Sollte sich ein Teil dieses Nachtrags als ungültig oder nicht durchsetzbar erweisen, so bleiben die übrigen Bestimmungen in vollem Umfang in 
Kraft und wirksam 

 

(2) oder aufgrund von 
a. ionisierender Strahlung oder Kontamination durch Radioaktivität von Kernbrennstoffen oder nuklearen Abfällen aus der Verbrennung von 

Kernbrennstoffen 
b. radioaktiven, toxischen, explosiven oder sonstigen gefährlichen Eigenschaften einer explosiven Kernbaugruppe oder eines 

Kernbestandteils davon 
 

(3) oder infolge eines tatsächlich angedrohten, befürchteten oder wahrgenommenen Einsatzes von biologischen, chemischen, radioaktiven oder 
nuklearen Stoffen, Geräten oder Waffen 

 

(4) oder infolge von Krieg, Invasion, Handlungen ausländischer Feinde, Feindseligkeiten (unabhängig davon, ob der Krieg erklärt wurde oder 
nicht), Bürgerkrieg, Rebellion, Revolution, Aufstand, militärischer oder usurpierter Macht, Beschlagnahmung, Verstaatlichung, Requisition, 
Zerstörung oder Beschädigung von Eigentum durch eine Regierung oder eine öffentliche oder lokale Behörde oder auf deren Anordnung 

 

(5) jegliche betrügerische Mittel, die von dem Versicherten und/oder teilnehmenden Aussteller oder einer in seinem Namen handelnden Person 
oder einer anderen Person, die mit dem Einverständnis des Versicherten und/oder teilnehmenden Ausstellers handelt, eingesetzt werden 

 

(6) vorsätzliche Vertragsverletzung durch den Versicherten und/oder teilnehmenden Aussteller 
 

(7)  
Behaupten die Versicherer, dass ein Schaden aufgrund dieser allgemeinen Ausschlüsse nicht durch diese Versicherung gedeckt ist, so obliegt die 
Beweislast für das Gegenteil dem Versicherten und/oder dem teilnehmenden Aussteller 
 
 

Sprachgebrauch  

Sofern nicht anders vereinbart, werden die Vertragsbedingungen und andere Informationen zu diesem Vertrag in englischer Sprache abgefasst.  
  

Das Financial Services Compensation Scheme 

(Entschädigungsregelung für Finanzdienstleister) 

Die Versicherer sind Mitglieder des Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Je nach Art der Versicherung und den Umständen Ihres 
Schadens können Sie Anspruch auf Entschädigung aus dieser Regelung haben, wenn der Versicherer seinen Verpflichtungen nicht nachkommen 
kann.  
Weitere Informationen über die Regelung sind auf der FSCS-Website www.fscs.org.uk oder schriftlich bei der FSCS erhältlich: 
 
The Financial Services Compensation Scheme,  
PO Box 300,  
Mitcheldean,  
GL17 1DY. 
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Kurzinformation zum Datenschutz 

 
Hinweis auf Ihre personenbezogenen Daten 
 
Wer sind die Versicherer? 
Die Versicherer sind die im Versicherungsvertrag und/oder im Versicherungsschein genannten Versicherer. 
 
Die Grundlagen 
Die Versicherer sammeln und verwenden relevante Informationen über Sie, um Ihnen Ihren Versicherungsschutz oder den Versicherungsschutz, 
der Ihnen zugutekommt, zu gewähren und um ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. 

Zu diesen Informationen gehören Angaben wie Ihr Name, Ihre Adresse und Ihre Kontaktdaten sowie alle anderen Informationen, die die Versicherer 
im Zusammenhang mit dem Versicherungsschutz, den Sie in Anspruch nehmen, über Sie sammeln. Diese Informationen können auch sensiblere 

Angaben wie Informationen über Ihren Gesundheitszustand und etwaige strafrechtliche Verurteilungen enthalten, die Sie möglicherweise haben. 

Unter bestimmten Umständen benötigen die Versicherer Ihre Zustimmung, um bestimmte Kategorien von Informationen über Sie zu verarbeiten 
(einschließlich sensibler Details wie Informationen über Ihre Gesundheit und etwaige strafrechtliche Verurteilungen). Wenn die Versicherer Ihre 
Zustimmung benötigen, werden sie Sie gesondert darum bitten. Sie müssen Ihre Einwilligung nicht erteilen und können sie jederzeit widerrufen. 
Wenn Sie jedoch Ihre Zustimmung nicht erteilen oder zurückziehen, kann dies unsere Fähigkeit beeinträchtigen, den Versicherungsschutz, den Sie 
in Anspruch nehmen, zu gewähren, und kann die Versicherer daran hindern, Ihnen Versicherungsschutz zu gewähren oder Ihre Ansprüche zu 
bearbeiten. 

Die Art und Weise, wie Versicherungen funktionieren, bedeutet, dass Ihre Daten an eine Reihe von Dritten im Versicherungssektor weitergegeben 
und von diesen genutzt werden können, z. B. an Versicherer, Agenten oder Makler, Rückversicherer, Schadensregulierer, Subunternehmer, 
Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Agenturen für Betrugs- und Verbrechensverhütung und -aufdeckung sowie 
Pflichtversicherungsdatenbanken. Die Versicherer geben Ihre personenbezogenen Daten nur im Zusammenhang mit dem von ihnen gewährten 

Versicherungsschutz und in dem gesetzlich vorgeschriebenen oder zulässigen Umfang weiter. 

Angaben zu anderen Personen, die Sie uns zur Verfügung stellen 
Wenn Sie dem Versicherer oder Ihrem Vertreter oder Makler Informationen über andere Personen zur Verfügung stellen, müssen Sie diese Mitteilung 
an diese weitergeben.  

Möchten Sie weitere Einzelheiten erfahren? 
Weitere Informationen darüber, wie die Versicherer Ihre persönlichen Daten verwenden, finden Sie in unseren vollständigen Datenschutzhinweisen, 

die online auf unserer/unseren Website(s) oder in anderen Formaten auf Anfrage erhältlich sind. 

Kontaktaufnahme und Rechte 
Sie haben Rechte in Bezug auf die Informationen, die die Versicherer über Sie gespeichert haben, einschließlich des Rechts auf Zugang zu Ihren 
Informationen. Wenn Sie Ihre Rechte ausüben, die Verwendung Ihrer Daten durch den Versicherer erörtern oder eine Kopie unserer vollständigen 
Datenschutzerklärung(en) anfordern möchten, wenden Sie sich bitte an uns unter DPO@beazley.com oder an den Vertreter oder Makler, der diese 

Versicherung abgeschlossen hat. 
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